
 

Den Antrag bitte mit Kugelschreiber ausfüllen. 

Für die Antragstellung in jedem Fall in Kopie je Kind beifügen:  

• die Geburtsurkunde des Kindes ; Nachweis Namensänderung  
• der Personalausweis oder Pass des berechtigten Elternteils (beidseitig) 
• vollständigen Bewilligungsbescheid des Jobcenters, Sozialamt oder ähnliches 
• schriftliche Nachweise über die Aufforderung des anderen Elternteils zur Zahlung 

von Unterhalt 
• Einkommensnachweise des alleinerziehenden Elternteils bei Kindern ab dem  

12. Geburtstag bei Bezug von Arbeitslosengeld II 

Bei nichtehelichen Kindern zusätzlich beifügen: 

• eine Fotokopie der Urkunde über die Anerkennung der Vaterschaft mit  
Zustimmungserklärung oder des Urteils/Beschlusses über die Vaterschafts-
feststellung  

Gegebenenfalls beifügen: 

• Urteil, Beschluss oder die Urkunde, in der die Unterhaltsverpflichtung des 
anderen Elternteils geregelt ist 

• rechtskräftiges Scheidungsurteil 
• Einkommensnachweise des Kindes, für welches Unterhaltsvorschuss beantragt 

wird (Ausbildungsvertrag, Vertrag für FSJ, Gehaltsabrechnung etc.)  
• Kopie des Aufenthaltstitels (beidseitig) für alleinerziehenden Elternteil und Kind 
• Schulbescheinigung ab 15. Geburtstag  

Der Antrag kann persönlich abgeben oder per Post gesendet werden an den 

Magistrat der Stadt Bremerhaven 

Amt für Jugend, Familie und Frauen 

Abteilung Soziale Leistungen 

- Unterhaltsvorschuss - 

Hinrich-Schmalfeldt-Straße 

27576 Bremerhaven 

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt, das dem 
Antragsformular beiliegt. 

Der Antrag kann erst bearbeitet werden, wenn alle Unterlagen vollständig 
vorliegen. 

Öffnungszeiten:  

Mo. 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 

15:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

Mi. u. Fr. 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

              



 


